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immer mieber aufs Diene ins ©dhaufenßer gefieHt roer»
ben, roenn eine nachhaltige SBirfung erzielt merb en foil,
©er ©chreibenbe, ©tünber beê fdhroeizerifchen SerbanbeS
für ben gemeinnützigen SöohnungSbau, ber ßch tnzmifdhen
einen anbern Dtamen zulegte, hu* ßhou bamalS Sor»
fcf)läge für Diosmalifterung einzelner Sau'
e lern ente gemacht, ble oom Serbanb genehmigt, uer«

ößenilidht unb autf) in biefem Statte besprochen mürben.
3ln ber nötigen ißropaganba fehlte eS bamalS nicht, bodb

mußte man, roaS norauëjufehen mar, bte ©efahrung
machen, baß eine burehgretfenbe Dtormaltfierung in ber
©chroeij nicht burchjuführen ift, auch uientt hiesauS tat'
föchttch große Sorteile erroachfen mürben. Ûnfer Sanb
ift für berartige Unternehmen otel zu Hetn, etneSatfadhe, auf
bie man im ©efdhäftsleben immer unb immer mieber flößt.
Stuch in ©eutfdßanb tonnte bte Diormterung nicht „ofß«
ZteU" erflärt merben, fie befchränlt fich teilmetfe noch auf
bie ©rßellung größerer Saugruppen, Kolonien ufm. Sau»
ptatj, äBiiterungSoerhältniffe einzelner ©egenben, Sauherr,
Diücfßchten, alteS baS finb Qnbioibualttäten, mit benen
gerechnet merben muß. ©er Sortragenbe hat aüerblngS
an fpanb non Sichtbilbem nachgemiefen, baß burch bie

Sgpifurung ber tnbioibueHe ©tjarafter ber Sauten ein.
Zelner SanbeSgegenben nte^t ju leiben habe, aber eS mirb
bodh fchroer halten, e§ fo roett ju brtngen mte bte Dirne»

rifaner, bie meniger mit ©rabitton belaßtet, bte genfler«
läben, ©üren unb anbere ©Inge nach Katalog im SBaren«

hauS befteQen.
©«hon oor fahren mürbe auch hl«* bte Dt or m at i

fierung ber ©ürfdhlöffer unb genßerbefcf)täge
als befonberS mistig unb auch bei unS als burcfßührbar
angefehen, benn auf biefem ©ebiete beftegt ein unglaub«
HdheS ©haoS. ©a bte ©cljloßfabrüen bte ©adhe aber
ntdjt roeiter oerfolgten, muß angenommen merben, baß
baS problem unlösbar ift. ©ie Dtormalißerung mirb in
©eutfdhlanb oon ©runb auf ftubtert. ©o hat man plöhüch
entbedEt, baß etne einzige £erbfabrtf mehrere £mnbert
SWobeHe oon £>erbplatten aufSager hatten muß, ge»

miß ein SJtoment, baS btefen Dlxtifel ganz bebeutenb oer»
teuert, fommt man boch tatfächlich mit etnigen roenigen
SJtobellen ooUfommen aus. ©aSfelbe ift j. S. auch ber
goß bei ben Di oft ft üb en für bte ptbe. ®S ift nidfjt
redht ju oerfiehen, marum fich ba nidht bte gabrifen felbfi
jufammenßnben, um Abhülfe p fchaffen, ber Dlußenße»
ßenbe fann hier nur Dlnregungen machen, nidht felbft aber
aCtio etngreifen. ©o hat ber Dtormaltenfachmann in ber
Küche angefangen unb juerft bte Kochtöpfe auf ein ein«

hettltcheS DJtaß gebracht. SJlan fleht gleich, mte midhtig
eS ift, oom gunbament auS aufzubauen, benn nur bann
ift eS in unferm galle möglich, auch bte fperbplatten ju
normalißeren. ©o greift eben aHeS tneinanber, rote bie
©lieber einer Kette. Seim ©runbrißentrourf fann auch

ganj anbetS bifpontert merben, fobalb man bte genauen
©rößenoerhältniffe ber aufzuftetlenben ©egenßänbe fennt.

©anz befonberS midhtig ;iß bie Dlormalifierung
ber DJtöbet. tg>ier, fo führte ber Dteferent richtig auS,
fönnen bte Saufoßen ganz mefentltdh oerrtngert merben.
©enft man einmal barüber nach, fo fommt man tat«
fädhlidh znr ©rtenntniS, baß unfere DJîobet im aUge
metnen otel z« groß finb. ©erabe tn ben letzten fahren!
finb bte ßimmer flächen immer mehr rebuztert mör«
ben, bte DJtöbet aber gleich geblieben, ©er 3Höbetbänbler
ntmmt gar fetne Diüdtßdhten auf btefe Sethälwiffe, ihm
iß aber nidht aHetn bie ©dhulb beizumeffen, benn ber
Käufer, ' fpezteH ber einfache DWann oerlangt eben

btefe ißrotzenmöbel mit all bem unnötigen gteïat; mie]
fie auf bem SRöbelmatfte zu ßnben ßnb. ©ine Anzahl
oon girmen macht hter etne löbliche DtuSnahme unb of ;

fertert einfache, für befcßeibenere Serhältniffe paßenbe"
©tüdfe. : • ;

'

9Bte mohltuenb unb gefällig ftnb bie SOtöbel ber
Sßohnungen ber SöerfbunbauSßellung in ©tutt«Ä
gart, roeldhe gegenroärtig baS Qntereße ber ganjen gadt)«
mett auf fich Z^ht- SBenn auch uicßt gerabe aHeS unter»
fdhrteben merben fann, roaS bort oorgeführt mirb, fo
erfennt man bodh an ber bort z«m äluSörucf gebrachter.
SGBa^rfjett ber gormen, mie tief mir gerabe mit unfern
SRöbelformen noch im ©umpfe ßedfen.

®ie Selten, mie ße üblidh ftab, ertragen unbebingt
noch eim Diebuftion ber ©rößenoerhältntffe. ©S fei nur
baran erinnert, baß in granfreich überhaupt nur^etnJSett
im ©tternfdhlafzimmer üblidh ift, man fönnte bamit otel
^3lah fparen. gür KranfheitSfäKe iß btefeS „©inbett»
fpftem" aHerbingS nidht zu empfehlen. 3lu<h bte ©dhränfe
unb bte Kaßett, oor altem aber baS „unentbehrliche"
Süßet ßnb otel p groß, metftenS otel zu prohig unb
oor allem fo unpraftifch mte nur möglich eingerichtet,
©in Süßet gleicht heute fe^r oft noch einer gaffabe auS
ben ac^tjiger fahren beS oorigen gafjrhunberts, mo
Salfone unb ©rfer, ©tebel unb Stürme an bie Heine
SiHa geflebt mürben, per iß alfo oor aüem anzufetzen,

erß roenn bie 3)iöbet bte richtigen ©imetifionen befiçen,
fönnen auch bte ©runbriffe oerbeffert merben. Sllfo auch

hier oon ©runb auf beginnen, ^ntereßant maren auch
bie DJtitteilungen über Setfudhe mit oerfdhtebenen Se»
bauungSmeifen. ®S mürbe nadhgerotefen, unb baS

iß ganz befonberS midhtig, baß eS abfolut nicht richtig
iß, roenn man glaubt, baß nur 5 unb 6 ßöcfige Kafernen
rentabel feten. ©urch eine rationelle ©runbrißetnteilung
unb ©elänbeaufteilung fann man auch eine ebenfo roirt»
fdhaftlidhe Sebauung erzielen, abgefehen baoou, baß biefe

Söfung in ßtjgienifc^er Seziehung otel roertooUer ift.
Éudh bte ©traßenfoßen fönnen tn ©ohnguartieren
noch etroaS ntebriger gehalten merben, ba fdhließlidh nicht
überaß bie teuerßen Seläge notmenbig ftnb. ©iefe Set»
gleichsbere^nungen fann ja jeber gadhmann oon gaß zu
galt fetbß aufßeßen. Stet, fehr otel rourbe burdh bte

©runbßüctfpcfulation gefünbigt, roaS braßifdh aus Sit»
bem erßdhttt^ mar. ©a tn ben ©täbten natürlich bie

gront baS ©euetße iß, mürben bie ©runbßücfe fdhmal,
aber tief, maS auch in ber 3immerfornt zum StuSbruct
fam. Dtun iß aber ber Wintere ©rittet eines foldhen
DiaumeS melßenS ganz unbrauchbar, alfo tatfädhlidh eine
Diaum« unb ©elboerfchmenbung.

ßuleht märe auch noch eine beffere Sauplà^or»
ganifation zu ßubteren. 3fm aUgemetnen ßnb bie

Saumafdhlnen, bte zur Serfügung ßeijen, zu fdfjmer unb
bamit auch z« teuer, fie finb für otel zu große Saßen
berechnet, mährenbbem auch bei größeren Sauten oer»

hältniSmäßig nur Heine Saßen in grage fommen. 3Hfo
ein ©ebtet, baS oon ben DJtaf^lnenlngenieuren noch be»

acfert merben fann.
2ßefentlidh, roaS mteberhott z« merben oerbtent, iß

bie Seretnfadhung unb eoentnell Dlormatißerung ber
3liöbel für ben etnfadhen SJtann. (Sir.)

fliv bie llimtdfmc
to îs

©ottfe^ung urtb ©dzfu^.)

16. geuerungSanlagen im greien. SSerben

bemegtidhe geuerungSanlagen (Kartoßelbämpfer, SBafdfp

feffel ufm.) im greten angetroffen, fo iß zu prüfen, öb

nicht etroa burdh bte geuerungSantage tu ber Dtäh« be»

ßnbliche ©egenßänbe gefährbet ßnb. Solche geuetungS'
anlagen bürfen nur bann unmittelbar an ©ebäube geßeU»

merben, roenn bte ©ebäube mafßoe Umfaßungen h®b®"

unb bfe Slaudbrohre in gemauerte Kamine eingeleitet ßnb.
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immer wieder aufs Neue ins Schaufenster gestellt wer-
den,, wenn eine nachhallige Wirkung erzielt werden soll.
Der Schreibende, Gründer des schweizerischen Verbandes
für den gemeinnützigen Wohnungsbau, der sich inzwischen
einen andern Namen zulegte, hat schon damals Vor-
schlüge für Normalisierung einzelner Bau-
elements gemacht, die vom Verband genehmigt, ver-
öffentlicht und auch in diesem Blatte besprochen wurden.
An der nötigen Propaganda fehlte es damals nicht, doch

mußte man, was vorauszusehen war, die Erfahrung
machen, daß eine durchgreifende Normalisierung in der
Schweiz nicht durchzuführen ist, auch wenn hieraus tat-
sächlich große Vorteile erwachsen würden. Unser Land
ist für derartige Unternehmen viel zu klein, eine Tatsache, auf
die man im Geschästsleben immer und immer wieder stößt.
Auch in Deutschland konnte die Normierung nicht „osfi-
ztell" erklärt werden, sie beschränkt sich teilweise noch auf
die Erstellung größerer Baugruppen, Kolonien usw. Bau-
platz, Witterungsverhältnifse einzelner Gegenden, Bauherr,
Rücksichten, alles das sind Individualitäten, mit denen
gerechnet werden muß. Der Vortragende hat allerdings
an Hand von Lichtbildern nachgewiesen, daß durch die

Typffisrung der individuelle Charakter der Bauten à
zelner Landesgegenden nicht zu leiden habe, aber es wird
doch schwer halten, es so weit zu bringen wie die Ame-
rikaner, die weniger mit Tradition belastet, die Fenster-
lüden, Türen und andere Dinge nach Katalog im Waren-
Haus bestellen.

Schon vor Jahren wurde auch hier die Norm ali-
sierung der Türschlösser und Fensterbeschläge
als besonders wichtig und auch bei uns als durchführbar
angesehen, denn auf diesem Gebtete besteht ein unglaub-
liches Chaos. Da die Schloßfabriken die Sache aber
nicht weiter verfolgten, muß angenommen werden, daß
das Problem unlösbar ist. Die Normalisierung wird in
Deutschland von Grund auf studiert. So hat man plötzlich
entdeckt, daß eine einzige Herdfabrik mehrere Hundert
Modelle von Herdplatten auf Lager halten muß, ge-

wiß ein Moment, das diesen Artikel ganz bedeutend ver-
teuert, kommt man doch tatsächlich mit einigen wenigen
Modellen vollkommen aus. Dasselbe ist z. B. auch der
Fall bei den Roststäben für die Herde. Es ist nicht
recht zu verstehen, warum sich da nicht die Fabriken selbst

zusammenfinden, um Abhülfe zu schaffen, der Außenste-
hende kann hier nur Anregungen machen, nicht selbst aber
aktiv eingreifen. So hat der Normalienfachmann in der
Küche angefangen und zuerst die Kochtöpfe auf ein ein-
heitliches Maß gebracht. Man sieht gleich, wie wichtig
es ist, vom Fundament aus aufzubauen, denn nur dann
ist es in unserm Falle möglich, auch die Herdplatten zu
normalisieren. So greift eben alles ineinander, wie die
Glieder einer Kette. Beim Grundrißentwurf kann auch

ganz anders disponiert werden, sobald man die genauen
Größenverhältntsse der aufzustellenden Gegenstände kennt.

Ganz besonders wichtig M die Normalisierung
der Möbel. Hier» so führte der Referent richtig aus,
können die Baukosten ganz wesentlich verringert werden.
Denkt man einmal darüber nach, so kommt man tat-
sächlich zur Erkenntnis, daß unsere Möbel im allge
meinen viel zu groß sind. Gerade in den letzten Jahreir
sind die Zimmerflächen immer mehr reduziert wör-
den, die Möbel aber gleich geblieben. Der Möbelhändler
nimmt gar keine Rücksichten auf diese Verhältnisse, ihm
ist aber nicht allein die Schuld beizumessen, denn der
Käufer, speziell der einfache Mann verlangt eben!

diese Protzenmöbel mit all dem unnötigen Zteratz wie^
sie auf dem Möbelmarkte zu finden sind. Eine Anzahl
von Firmen macht hier eine löbliche Ausnahme und of f

fertert einfache, für bescheidenere Verhältnisse passende'
Stücke. ' ^
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Wie wohltuend und gefällig sind die Möbel der
Wohnungen der Werkbundausstellung in Stutt-,
gart, welche gegenwärtig das Interesse der ganzen Fach-
welt auf sich zieht. Wenn auch nicht gerade alles unter-
schrieben werden kann, was dort vorgeführt wird, so

erkennt man doch an der dort zum Ausdruck gebrachten
Wahrheit der Formen, wie tief wir gerade mit unsern
Möbelformen noch im Sumpfe stecken.

Die Betten, wie sie üblich sind, ertragen unbedingt
noch eine Reduktion der Größenverhältnisse. Es sei nur
daran erinnert, daß in Frankreich überhaupt nurMnZBett
im Elternschlafzimmer üblich ist, man könnte damit viel
Platz sparen. Für Krankheitsfälle ist dieses „Einbett-
system" allerdings nicht zu empfehlen. Auch die Schränke
und die Kasten, vor allem aber das „unentbehrliche"
Buffet sind viel zu groß, meistens viel zu protzig und
vor allem so unpraktisch wie nur möglich eingerichtet.
Ein Büffet gleicht heute sehr oft noch einer Fassade aus
den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, wo
Balköne und Erker, Giebel und Türme an die kleine

Villa geklebt wurden. Hier ist also vor allem anzusetzen,

erst wenn die Möbel die richtigen Dimensionen besitzen,
können auch die Grundrisse verbessert werden. Also auch

hier von Grund auf beginnen. Interessant waren auch
die Mitteilungen über Versuche mit verschiedenen Be-
bauungsweisen. Es wurde nachgewiesen, und das
ist ganz besonders wichtig, daß es absolut nicht richtig
ist, wenn man glaubt, daß nur 5 und 6 stöckige Kasernen
rentabel seien. Durch eine rationelle Grundrißeinteilung
und Geländeaufteilung kann man auch eine ebenso wirt-
schaftliche Bebauung erzielen, abgesehen davon, daß diese

Lösung in hygienischer Beziehung viel wertvoller ist.
Auch die Straßenkosten können in Wohnquartieren
noch etwas niedriger gehalten werden, da schließlich nicht
überall die teuersten Beläge notwendig sind. Diese Ver-
gleichsberechnungen kann ja jeder Fachmann von Fall zu
Fall selbst aufstellen. Viel, sehr viel wurde durch die

Grundstückspekulation gesündigt, was drastisch aus Bil-
dern ersichtlich war. Da in den Städten natürlich die

Front das Teuerste ist, wurden die Grundstücke schmal,
aber tief, was auch in der Zimmerform zum Ausdruck
kam. Nun ist aber der Hintere Drittel eines solchen
Raumes meistens ganz unbrauchbar, also tatsächlich eine
Raum- und Geldverschwendung.

Zuletzt wäre auch noch eine bessere Bauplatzor-
ganisation zu studieren. Im allgemeinen sind die

Baumaschinen, die zur Verfügung stehen, zu schwer und
damit auch zu teuer, sie sind für viel zu große Lasten
berechnet, währenddem auch bei größeren Bauten ver-
hältnismäßig nur kleine Lasten in Frage kommen. Also
ein Gebiet, das von den Maschineningenieuren noch be-

ackert werden kann.
Wesentlich, was wiederholt zu werden verdient, ist

die Vereinfachung und eventuell Normalisierung der
Möbel für den einfachen Mann. (Rr.)

Richtlinien Mr die Uornahme
der Fenerschau. '

(Fortsetzung und Schluß.)

16. Feuerungsanlagen im Freien. Werden
bewegliche Feuerungsanlagen (Kartoffeldämpfer, Wasch'
kessel usw.) im Freien angetroffen, so ist zu prüfen, ob

nicht etwa durch die Feuerungsanlage in der Nähe be-

findliche Gegenstände gefährdet sind. Solche Feuerungs'
anlagen dürfen nur dann unmittelbar an Gebäude gestellt

werden, wenn die Gebäude massive Umfassungen haben
und die Rauchrohre in gemauerte Kamine eingeleitet sind.
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2lnbemfaG§ muffen folcbe geuerfiäiten non ©ebäuben mit
feue?fieberen Ilmfaffung§»änben unb fatter ©aeßung 1 m
»on ber Trauffante unb, menn bte ©eböube feintent»
Zünblit|e ©egenftatibe enthalten, B m oon bet Trauf»
fan te entfernt fein, ©on ©eMtiben mit Çolpmfaffungeit
ober mit ©hob* ober Sc|tnDelba(bung ftnb 5 m 16=
ftanb con bet étouffante einzuhalten. Stach oon Stroh
fHetftQ^Gufeîî u. btgt. muß minbeftenS biefet Ibftanb g«'
»atjrt fein. Unter befonberen ©erbältniffen, j. S. menn
bei niebtigeri ^Rauchrohren l?ötB«me ©aehöörfpränge ge=

färbet erfeßetaen, ftab größere Ibfiänbe zu oerlangen.
geuetunglanlagen, bie in |>öfe« lanbwirtfeßaftlicher

Inwefen benäht metben. müffen mit einem oerfehließ*
baten Sorgelsge au§ SRauerroerf ober @ifen umgeben
fein, baS auch ben Ißhenfafien umfchlfeßt. ®aS Stauch'
tobt muß mit einem roitffamen gunfenfänger cetfeben fein.

17. Sofomobile. ©eitn luffMen oon Sofomobilen
pm ©reffen muß bet SRtnbeftabftanb oon bet Trauf=
fante gemauetter ©Rennet! 3 m, oon bet Trauffante
hölzerner S«|eiraen, oon ©trobbemfen unb brgl. 5 m
betragen. Sei ©erwenbmtg cor ©rennftoffen, bie zum
gunfenroetfen neigen, tote ©raunfoble, Torf, Hol* uf».,
müffen noch größere ©ntfermtngen eingebalten metben.
©ie Sofomobile müffen einen roitffamen gamfenfänget
baben. Sieben bern Keffel ftab (Sinter mit äBaffer unb
Hanbfeuerlöfcher bereitzuhalten.

18. © e n z i n m o t o r e n u f w. SDtatoren, bie mit letdjjt»
entzünblidsen, flüfftgen Stoffen bettieben »erben, müffen
in eigenen Stemmen mit feuerfieberen SSBSnben unb SBetfj-
bedten aufgeteilt fein. ben SBünben be§ SRotorraumeë
bürfen feine ungeftd)erten ©lemenfcPböffnungen oorban=
ben fein, Solche Öffnungen müffen siehnebt mhibeften§
mit bidEjt an bte SBctahe bes ©otorraumeê anfebtießenben
3ementrabihfäften gefiebert feto, bte bie Stiemen fchetbe auf
ber IntriebroeGe einfcbließen. luSpufftöpfe unb 2Xu#puff=

leitungen müffen oon polzteilen 45 cm entfernt fein.
Treibmittel bürfen im SRotorraum nid)t gelagert »et»

ben, fonbern ftnb ootfcßriftSmäßig unterzubringen.
SBerben Reitetftütten, Karbib= ober ©etroleurolampen

in SRotorräumen angetroffen, fo ift bte fofortige ©efet=

tigung zu oeranlaffen.
19. Kraftfahrzeuge. Kraftfahrzeuge bürfen ni(ßt

in §au§einfabrtest, ©Neunen ober Stautnen, bte auch an=
bereu ßroetfen bienen, etngefteüt »erben.

SinfteGräume für Kraftfahrzeuge bürfen mit Öfen, bte

com ©nfieGraum au§ bebient ftnb, nicfjt beheizt »erben,
©te bürfen nur eleftrifcß beleuchtet »erben. Kamtnputp
Öffnungen bürfen nicht in Kraft»agenetafteCräume tnün»
ben, Staucßrobre nicht burch ©nfieGräume geben. ©te 2a=

gerung oon Treibmitteln in ben @tofteUräumen ift oer=
boten.

20. Sichtfpiele. SBerben in Sälen Sicßlfpiele oor^
geführt, fo ift bieg in bte Stteberfcbrift aufzunehmen, fo>
ferne nicht ber ©efißer nachroeift, baß bie Sichtfpiele 6e=

bötblicb genehmigt finb.

21. f$Ie!trifcße ©eleucßtungl» unb Kraft»
anlagen, ©er geuerfeßauer bat fein Çaupfaugenmerï
ouf bie Sicherungen z« rieten unb zu prüfen, ob biefe
nicht mit ©saht SMgeln «. brgl. oorfcßnfäwibtig über»
bröett ftnb, Sofe bängenöe ©räbte unb fc^Ied^t befeftigte
Stabrleitungen ftnb zu beanftanben. ffiacpanbeteinfüb»
rangea bürfen nicht in folate ©eile oon Staunten ein»
münben, bie zur lufnabnte brennbarer Stoffe, z. ©• |>eu,
Stroh uf»., bleuen, foœte ta Staunten, »ortn mit großer
©taufeentweeflung geregnet »erben muß, foGen SRotoren
unb Inlaffer, ©dsaltet unb Sicherungen roo immer mög»
lieh oermieben »erben, ©lüblarapen mit Überglocfen oer»
feben unb bureß Scßutjförbe gegen 3e*ßßtagett gefistelt
fein. SJtatoren nebfi ßubebör müffen innerhalb biefer
Staunte in eigenen, feuerftcheren ureb ftaubbießten Kam»
mern eingebaut feto ober geîapfelie luSfüßrung haben,
lush tu unmittelbarer Stabe getüpfelter Statoren bürfen
leicht brennbare Stoffe nicht gelagert »erben.

©eweglicße Infcßlußleitungett für SRoforen uf». finb
auf ihren Quftanb zu prüfen. ©efcßäbigte Kabel finb
au§zu»echfeln, gelocferte 'Infdblüffe an ten Stecfern in
©taub zu fe^en unb neu zu ifolieren.

22. SptplettöHtagen, ©et Ijetplenanlagen ift
feftznfteüen, ob bie Slzetplenanlöge ber einf£|lägigen ©e«

ZirfSpolizeibebörbe angezeigt »urbe. ©er Slachœei§ ïjiec»
über ift oom ©efther zu erbringen ; anbetnfaü§ ift Ser
metfung in ber Sîieberfchrift zu machen. Karbib barf nur
in trcctenen SiSumen unb in roafferbidjt oerfchloffenen
@efü^en gelagert »erben. SRebr al§ ein Karbtbgefä§
barf zu gleicher gelt nicïjt geöffnet feto. Offene Kalt»
f^lammgruben finb zu umwehten, bichi bebeefte mit
einer roitffamen Sntlüftung zu oerfeben.

23. ißetroleumlampen. ißetroleumlampen müffen
oon ^oljroänben, oerpu^ten unb unoerpuhten fcolzbedeu
unb anberen ^olgteilen einen genügenben Ibftanb höben
unb mit SicberbeitêglocEen, forote genügenb großem Schuh'
fchirm oerfeben feto, luf bie ©efeftigung ber ©etroleum»
lampen ift befor.berê zu achten. Hängelampen foüen re»

gelmäßig an zmei feitlidb angeorbneten Hafen befeftigt feto.
24. Sei^t entzünbltche flüffige Stoffe. Qu

jebem Inroefen, roo leicht entzünblihe, flüffige Stoffe,
rote ©enztn uf». oorbanben finb ober feto fönnen, ift auf
©tnbaltung ber beftebenben ©orfchriften zu bringen. @r=

geben ftdb 3»etfel fo ift bie ©ejirtooerroaitungsbebörbe
ZU cerftänbigen.

25. Sprengftoffe. ©on Sprengüoffen, »ie ffJul»
oer, Sprengfafpeter, brennbarer Salpeter, geuerroerfë»
förpern ober ^önbplättc^en bürfen im Kauftaben nicht
mehr als 272 kg oorrättg gehalten »erben, ©ie 2luf»
bewabrung be§ übrigen ©orrate§, ber nicht mehr als
10 kg betragen barf, muß in etnem auf bem ©adjboben
gelegenen, mit feinem Sdbornfteinrobr in ©erbtnbung
fiebenben, eigenen Siaum erfolgen, welcher unter ©er»
fchluß gehalten »erben muß unb mit Sicht nießt betreten
»erben barf. ©te ©prengftoffe müffen in |)ülzfiften mit

Vereinigte Drahtwerke A.-G., Biel
Präzisgezogene Materialien
in Eisen und Stahl, aller Profile,
für Maschinenbau, Schrauben-
fabrikation und Fassondreherei.
Transmissionswellen. Band-
eisen u. Bandstahl kaltgewalzt.
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Andernfalls müssen solche Feuerstätten von Gebäuden mit
feuersicheren Umfassungswänden und harter Dachung 1 m
von der Traufkante und, wenn die Gebäude leichtent-
zündliche Gegenstände enthalten, 3 m von der Trauf-
kante entfernt sein. Von Gebäuden mit Holzumfassungen
oder mit Stroh- oder Schtndeldachung sind 5 w Ab-
stand von der Traufkante einzuhalten. Auch von Stroh,
Reisighaufen u. drgl. muß mindestens dieser Abstand ge-
wahrt sein. Unter besonderen Verhältnissen, z. B. wenn
bei niedrigen Rauchrohren hölzerne Dachoorsprünge ge-
fährdet erscheinen, sind größere Abstände zu verlangen.

Feuerungsanlagen, die in Höfen landwirtschaftlicher
Anwesen benützt werden, müssen mit einem verschließ-
baren Vorgelege aus Mauerwerk oder Eisen umgeben
sein, das auch den Aschenkasten umschlicht. Das Rauch-
rohr muß mit einem wirksamen Funkenfänger versehen sein.

17. Lokomobils. Beim Aufstellen von Lokomobilen
zum Dreschen muß der Mindestabstand von der Trauf-
kante gemauerter Schmusn 3 w, von der Traufkante
hölzerner Scheunen, von Strohhaufen und drgl. 5 m
betragen. Bei Verwendung von Brennstoffen, die zum
Fmiksnwerfen neigen, wie Braunkohle, Torf, Holz usw.,
müssen noch größere Entfernungen eingehalten werden.
Die Lokomobile müssen einen wirksamen Funkenfänger
haben. Neben dem Kessel siad Eimer mit Wasser und
Handfeuerlöscher kureilzuhalten.

18. Ben zin m o to ren ufw. Motoren, die mit leicht-
entzündlichen, flüssigen Stoffen betrieben werden, müssen
in eigenen Räumen mit feuersicheren Wänden und Weiß-
decken aufgestellt sein. In den Wänden des Motorraumes
dürfen keine ungesicherten Riemenschlitzöffmmgen vorhan-
den sein. Solche Öffnungen müssen vielmehr mindestens
mit dicht an die Wände des Motorraumes anschließenden
Zementrabitzkästen gesichert sein, die die Riemenscheibe auf
der Amriebwà einschließen. Auspufftöpfe und Auspuff-
leilungen müssen von Holzteilen 45 em entfernt sein.

Treibmittel dürfen im Motorraum nicht gelagert wer-
den, sondern sind vorschriftsmäßig unterzubringen.

Werden Feuerstätten, Karbid- oder Petroleumlampen
in Motorräumen angetroffen, so ist die sofortige Besei-
tigung zu veranlassen.

19. Kraftfahrzeuge. Kraftfahrzeuge dürfen nicht
in Hauseinfahrten, Scheunen oder Räumen, die auch an-
deren Zwecken dienen, eingestellt werden.

Einstellräume für Kraftfahrzeuge dürfen mit Ofen, die

vom Einftellramn aus bedient sind, nicht beheizt werden.
Sie dürfen nur elektrisch beleuchtet werden. Kaminputz-
öffmmgen dürfen nicht in Kraftwageneinstellräume wün-
den. Rauchrohre nicht durch Einstellräume gehen. Die La-
gerung von Treibmitteln in den Einftellräumen ist ver-
boten.

29. Lichtspiele. Werden in Sälen Lichtspiele vor-
geführt, so ist dies in die Niederschrift aufzunehmen, so-
ferne nicht der Besitzer nachweist, daß die Lichtspiele be-

hördlich genehmigt sind.

21. Elektrische Beleuchtungs- und Kraft-
anlagen. Der Feuerschaue« hat sein Hauptaugenmerk
auf die Sicherungen zu richten und zu prüfen, ob diese

nicht mit Draht, Nägeln u. drgl. vorschrifswidrig über-
brückt sind. Lose hängende Drähte und schlecht befestigte
Rohrleitungen sind zu beanstanden. Dachständereinfüh-
rungen dürfen nicht in solche Teile von Räumen à-
münden, die zur Aufnahme brennbarer Stoffe, z. B. Heu,
Stroh usw., dienen, sowie in Räumen, worin mit großer
Staubentwicklung gerechnet werden muß, sollen Motoren
und Anlasser, Schalter und Sicherungen wo immer mög-
lich vermieden werden, Glühlampen mit Überglocken ver-
sehen und durch Schutzkörbe gegen Zerschlagen gesichert
sein. Motoren nebst Zubehör müssen innerhalb diese«
Räume in eigenen, feuersicheren und staubdichten Kam-
mer» eingebaut sein oder gekapselie Ausführung haben.
Auch in unmittelbare« Nähe gàpsàr Motoren dürfen
leicht brennbare Stoffe nicht gelagert werden.

Bewegliche Anschwßlsittmgsn für Motoren usw. sind
aus ihren Zustand zu prüfen. Beschädigte Kabel sind
auszuwechseln, gelockerte Anschlüsse an den Steckern in
Stand zu setzen und neu zu isolieren.

22. Azetylenanlagen. Bei Azetylenanlagen ist
festzustellen, ob die Azetylenanlage der einschlägigen Be-
zirkspolizeibehörde angezeigt wurde. Der Nachweis hier-
über ist vom Besitzer zu erbringen ; andernfalls ist Ver -

merkung in der Niederschrift zu machen. Karbid darf nur
in trockenen Räumen und in wasserdicht verschlossenen
Gesäßen gelagert werden. Mehr als à Karbidgefäß
darf zu gleicher Zeit nicht geöffnet sein. Offene Kalk-
schlammgruben sind zu umwchren. dicht bedeckte mit
einer wirksamen Entlüfwng zu versehen.

23. Petroleumlampen. Petroleumlampen müssen
von Holzwänden, verputzten und unverputzten Holzdecken
und anderen Holzteilen einen genügenden Abstand haben
und mit Sicherheitsglocken, sowie genügend großem Schutz-
schirm versehen sein. Auf die Befestigung der Petroleum-
lampen ist besonders zu achten. Hängelampen sollen re-
gelmäßig an zwei seitlich angeordneten Haken befestigt sein.

24. Leicht entzündliche flüssige Stoffe. In
jedem Anwesen, wo leicht entzündliche, flüssige Stoffe,
wie Benzin usw. vorhanden sind oder sein können, ist auf
Einhaltung der bestehenden Vorschriften zu dringen. Er-
geben sich Zweifel, so ist die Bezirksverwaltungsbehörde
zu verständigen.

25. Sprengstoffe. Von Sprengstoffen, wie Pul-
ver, Sprengsalpeter, brennbarer Salpeter, Feuerwerks-
körpern oder Zündplättchen dürfen im Kaufladen nicht
mehr als 2^/s KZ vorrätig gehalten werden. Die Auf-
bewahrung des übrigen Vorrates, der nicht mehr als
10 kA betragen darf, muß in einem auf dem Dachboden
gelegenen, mit keinem Schornsteinrohr in Verbindung
stehenden, eigenen Raum erfolgen, welcher unter Ver-
schluß gehalten werden muß und mit Licht nicht betreten
werden darf. Die Sprengstoffe müssen in Holzkisten mit

Vereinigte vraktvverke Viel
k»ràisgv-«»gvNS Nstvrlslisn
in LÎSSN nnck Zîivki, allar ?roki!s,
kür àsàinenbà. Sàsuden-
ksdrikstivn unà I^assonllrekerei.
Lrsnsmîssîoi,s«,sttsn° Ssn«t»
Visen u. Ss>N«Ss«»KI kaltZarvàt.
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nerfcploffenen 2)edein ober in Betroffenen metaßenen
Vepältern oerwaprt werben.

26. 3ünbpölger. güttbpölger finb fo aufgube*
wahren, bap jte Älnöern nic^t gugangltcp ftnb.

27. tßupwolle. ißupwofle nnb ölige tßuplappen ftnb
PeiS in bid^i oerfspltepbaren VlecpfäPen aufzubewahren.

SBetben perumltegenbe ölige ißuplappen ober $up*
wofle oorgefunben, fo ift ber Veftper wegen ber ©efapr
ber ©elbpentgünbung gur orbnungSmäpigen Verwahrung
anjuhalten.

28. UngelöfcpterKalE. llttgelöf^ter Kalf ifi nott=

fomnten trocfen gu lagern. ©te Sagerung an ber gnnen*
feite oon ©ebäuben mit £>olg«mfaffungen ifi unguläffig,
ba bei Segettgüffen burth bie Umfaffung ber Kalf feuert
werben unb fo bie |)olgumfaffung gut ©ntgünbung brbi*
gen fann.

29. ©ie Sagerung oon fpolg u. brgl. ©ießa»
gerung oon |>olg, Seifig u. brgl an ober über ben
geuerftätten (auep bei Kachelöfen) ift »erboten, dbenfo
ifi baS SrocEnen oon äBäfcpepücEen unmittelbar an ober
über ben Öfen unguläffig.

©ie Sagerung größerer Mengen Vrennpoffe in offenen
©aspräumen ift unfialtpaft.

©rötere fwlgfiöpe, Selptgpaufen u. brgl bürfen nur
an Vranbmauern ober in einer ©ntfernung oon 10 m
non ©ebäuben aufgefspieptet werben.

30. Reimen, geirnen, baS ftnb ©troppaufen, bie

längere 3elt pepen bleiben, müffen mlnbefienS 30 m oon
©ebäuben entfernt fein.

31. 3u= unb ^ofeinfaten. ®ie 3ufa^rten fäs
geuerlöfcpgeräte müffen frei gehalten fein. |>ofgufaprten
bürfen nlept mit gaprgeugen, Kipen u. brgl. oerpeßt fein.

32. SettungSwege. 28enn bei Säumen, welcpe gum
Aufenthalt oon Menden bienen, bie gewöhnlichen AuS*
gänge im Vranbfaße gefährbet fein fönnen, fo ift auf bie

Anlage ber genfer p achten: genftergitter — befonberS
in einem Dbergefcpop — ftnb in folcpen gäßen gefährlich-

Sei Säumen, welche gu größeren Verfammlungen be*

Pimmt finb, ip befonberS barauf gu achten, bap SotauS»
gänge nicht oerpeßt ftnb, bap bie ©firflügel nach aufist!
auffcplagen unb bap eine Sotbeleuchtung oorpanben ift.

33. Söfchgeräte. @twa »orpanbene Söafferenl
napmePeHen. f>anbfeuerlöfcper unb fonftige Söfspetnricp*
tun gen finb auf ipren gebrauchsfähigen ßupanb pin gu
unterfuepen.

34. Vaufäütge ©ebäube. SBerben baufällige
©ebäube ober ©eöäubeteile angetroffen, fo pat ber geuer*
fepauer pieoon bie VegirfSpoltgeibepörbe gu nerftönbigen.

(„©eepnifepe Vlätier für KamtnEeprer".)

§0% * Sölarf
0oIgheriCpt aus ftetn Kanton ©cpwgj. (Korr.; Unter

ben übtiepen Vebtngungen pat ber ScgterungSrat bei
Kanton! ©cpœqg nacpfolgenbe Çolgfcplaggefucpe bewilligt:
©er Korporation Dberaßmeinb in ©cpwigg pro 1927 aul
ben Sßal&ungm ber Seotere 1, 2, 4 unb 5 ein orbent*
licper ^olgf^fag oon 9800 m®, nebft einem auperorbent*
licpen §olgfcplag non 600 m® an bie gehabten SBegbau*
ïoften. — ©er ©enoffame ©attelegg in Altenborf bei
Sacpen ein fjolgfcplag oon 200 m®.

gwlgSericfjt au§ ©ieihaep (©lautS). (Korr.) An ber
am ©amitag Abenb ben 29. DEtober in ©telbacp patt*
gefunbener. Çauptpolggant, wobei ber ©emeinberat
©teSbaep girfa 500 m® ©rämel*, Rapier* unb Vrennpolg
gur Aufarbeitung unb gum ©ranSport in AEEorb gur Ab--
peigerung braute, würben bie 17 ©eile gu folgenben
greifen »ergeben: gr. 13 bis 16 für ben geftmeter
©rämelpolj unb ffr. 20 bis 28 für ba& Klafter ißapter» I

unb Vrennpolg. ®aS gur Verpetgerung gebrachte £olj
war son guter Qualität.

H«$$!ellu«fl$we$e».
internationale Vangewerbe AuSPeKung Sonöon

1928. ©ie naeppe internationale Vaugeroerbe>AuSPel*
lung in Sotsbon, bie feit mepr als 30 gapren regel
mäpig jebeS gweite gapr »on ben Unternehmern Moni
gomerp burcpgefüprt wirb, finbet nom 13. bis 26. April
1928 in ber Dltjmpia patt. ©ie Mtete für 1 Qucbrat»
fup Vobenfiäcpe beträgt 6 ©fitting. 3ugelaffen werben
nur AuSPeHungSgegenPänbe, bie unmittelbar gum Vau*
gewerbe gepören. ®aS AuSPeHungSbureau befinbet ft^:
48, Essex Street, Strand, London W. C. 2.

Cctentafel.
f Abolf oon Afï'Stggli, ©cpleffermelfter in ®ul<

Itïon (©olotpurn) patb am 2. Sonember im Alter oon
44 iapren.

omcMtiraes.
©ie neue Sanö* unb ^auSwirtfcpaftlicpe ©spule in

SBSifltngen würbe am 29. QEtober in Anwefenpeit einer
gröpern Angapl Aborbnungen lanbwirtf^aftlicher Ver*
banbe unb $tifiiiutionen, fowie Vertreter eibgenöfftfeper,
Eantonaler unb Eommunaler Vepörben eingeweiht. Sa«
mens ber 3öscper Segierang übergaben VaubireEtor
SSÖalter unb VolESwirtfcha'ftSbireEtor Sub. ©treuli baS
©ebäube.

©cpweipîurâ In Sutern, ©ie ©auerpoff* unb
SBafferpoffwerEe A.»@. Sugern oeranpalten in
Verbinbung mit ber Kunftgewerbefcpule Sugern,
oom 28 Sooember bis 2, ©egember 1927 wie*
ber einen Kurl für autogenes ©cpweipen unb
©cp net ben. KarSleitung : f>ert ^3rof. @. §. Keel,
©ireftor beS ©sprnetg. Acetplen »Vereins.

®aS Programm umfapt baS ©cpweipen oon ©Ifen,
©tapl, ©up. SJleffing unb feinen Segierungen, Aluminium,
Vlecp unb Alaminiumgup, fowie Viel, gerner ba§ ©dpnei*
ben oon @ifen unb ©tapl Qn einem befonbern Vortrag
wirb bie faepgemäpe Vepanblung ber Apparaturen be*

fptochen.
SBir möiplen 3niereffenten gang befonberS barauf

aufmerlfam maepen, bap an blefem Kurs bie neue,
noep wenig beEannte©cpweipmetpobegurAn*
wenbung Eommt,beiber miîtelp rationeller Vrenner*
unb 3»f«è^oEsïtoEpaltung eine Verbißigung ber auto*
genen ©cpweipung oon 30®/o erreicht wirb.

Am ©cplup beS KutfeS finbet eine ©jfutfion in bie
©auer* unb SBafferpoffwerfe Sugern palt, anläplicp wel«
eher baS gabrifationSoerfapren beS ©auerpoffS unb
SSafferpopl errlärt wirb.

3m Qntereffe eine! erfolgrei^en praEtif^en Unter»
ricptl Eann nur eine befdpränfte 3<tpl ©etlnepmer berücE=

fic^tigt werben. Anmeibungen ftnb baper fofort an bte

VeranPalter §u tiepien, oon weiepen auep bie auSfüpr*
licpen programme begogen werben Eönnen. KurSgelb
für 5 ©age gr. 35.

©ine eingerichtete Kleinftwopnnng oon grangSdju*
fter. OEtao. Verlag ©nglert & ©cploffer, granE»
fürt am Main.
©in EleineS, befdpeibeneS 32feiligeS f>eft mit einem

palben ©upenb infiruttioen 3ücpnungen unb Enapp an*

bertpalb ©upenb gutgn Abbilbungen. AIS Veitrag gü
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verschlossenen Deckeln oder in verschlossenen metallenen
Behältern verwahrt werden.

26. Zündhölzer. Zündhölzer sind so aufzube-
wahren, daß sie Kindern nicht zugänglich sind.

27. Putzwolle. Putzwolle und ölige Putzlappen sind
stets in dicht verschließbaren Blechkäften aufzubewahren.

Werden herumliegende ölige Putzlappen oder Putz-
wolle vorgefunden, so ist der Besitzer wegen der Gefahr
der Selbstentzündung zur ordnungsmäßigen Verwahrung
anzuhalten.

28. UngelöschterKalk. Ungelöschter Kalk ist voll-
kommen trocken zu lagern. Die Lagerung an der Innen-
seite von Gebäuden mit Holzumfassungen ist unzulässig,
da bei Regengüssen durch die Umfassung der Kalk feucht
werden und so die Holzumfassung zur Entzündung brin-
gen kann.

29. Die Lagerung von Holz u. drgl. DieLa-
gerung von Holz, Reisig u. drgl. an oder über den
Feuerstätten (auch bei Kachelöfen) ist verboten. Ebenso
ist das Trocknen von Wäschestücken unmittelbar an oder
über den Öfen unzulässig.

Die Lagerung größerer Mengen Brennstoffe in offenen
Dachräumen ist unstatthaft.

Größere Holzstöße, Reißighaufen u. drgl. dürfen nur
an Brandmauern oder in einer Entfernung von 19 m
von Gebäuden aufgeschichtet werden.

30. Feimen. Feimen, das sind Strohhaufen, die

längere Zeit stehen bleiben, müssen mindestens 30 in von
Gebäuden entfernt sein.

31. Zu- und Hofeinfahrten. Die Zufahrten für
Feuerlöschgeräte müssen frei gehalten sein. Hofzufahrten
dürfen nicht mit Fahrzeugen, Kisten u. drgl. verstellt sein.

32. Rettungsweg?. Wenn bei Räumen, welche zum
Aufenthalt von Menschen dienen, die gewöhnlichen Aus-
gänge im Brandfalle gefährdet sein können, so ist auf die

Anlage der Fenster zu achten: Fenstergitter — besonders
in einem Obergeschoß — sind in solchen Fällen gefährlich.

Bei Räumen, welche zu größeren Versammlungen be-

stimmt sind, ist besonders darauf zu achten, daß Notaus-
gänge nicht verstellt sind, daß die Türflügel nach außen
aufschlagen und daß eine Notbeleuchtung vorhanden ist.

33. Löschgeräte. Etwa vorhandene Wasserent
nahmestellen. Handfeuerlöscher und sonstige Löscheinrich-
tunzen sind auf ihren gebrauchsfähigen Zustand hin zu
untersuchen.

34. Baufällige Gebäude. Werden baufällige
Gebäude oder Gebäudeteile angetroffen, so hat der Feuer-
schauer htevon die Bezirkspolizeibehörde zu verständigen.

(„Technische Blätter für Kaminkehrer".)

Holz Marktberichte»
Holzbericht aus dàKanton Schwyz. (Korr.) Unter

den üblichen Bedingungen hat der Regierungsrat des
Kantons Schwyz nachfolgende Holzschlaggesuche bewilligt:
Der Korporation Oberallmàd in Schwyz pro 1927 aus
den Waldungen der Reviere 1, 2, 4 und 5 ein ordsnt-
sicher Holzschlag von 9800 m°, nebst einem außerordent-
lichen Holzschlag von 600 an die gehabten Wegbau-
kosten. — Der Genoffame Sàlegg in Altendorf bei
Lachen ein Holzschlag von 200 m".

HslzKMcht aus MesSach (Glarus). (Korr.) An der
am Samstag Abend den 29. Oktober in Dtesbach statt-
gefundenen Hauptholzgant, wobei der Gemeinderat
Diesbach zirka 500 Trämel-, Papier- und Brennholz
Zur Aufarbeitung und zum Transport in Akkord zur Ab-
steigerung brachte, wurden die 17 Teile zu folgenden
Preisen vergeben : Fr. 13 bis 16 für den Festmeter
Trämelholz und Fr. 20 bis 28 für das Klafter Papier- i

und Brennholz. Das zur Versteigerung gebrachte Holz
war von guter Qualität.

MîktêlIimgîMîî».
Internationale Baugewerbe Ausstellung London

1928. Die nächste internationale Baugewerbe-Ausfiel-
lung in London, die seit mehr als 30 Jahren regel-
mäßig jedes zweite Jahr von den Unternehmern Mont-
gomery durchgeführt wird, findet vom 13. bis 26. April
1928 in der Olympia statt. Die Miete für 1 Quadrat-
fuß Bodenfläche beträgt 6 Schilling. Zugelassen werden
nur Ausstellungsgegenstände, die unmittelbar zum Bau-
gewerbe gehören. Das AusKellungsbureau befindet sich:
43, Msex Street, Strauch Uonäon IV. 0. 2.

Sànèafsl.
P Adolf von Arx-Ntggü, Schlossermeister in Du!-

ltkon (Solothurn) starb am 2. November im Alter von
44 Jahren.

»WKIMU«.
Die «eue Land- und Hsuswirtschasiliche Schule in

Wüstlingen wurde am 29. Oktober in Anwesenheit einer
größern Anzahl Abordnungen landwirtschaftlicher Ver-
bände und Institutionen, sowie Vertreter eidgenössischer,
kantonaler und kommunaler Behörden eingeweiht. Na-
mens der Zürcher Regierung übergaben Baudirektor
Walter und Volkswirtschaftsdirektor Rud. Streusi das
Gebäude.

SchwzWurs -n Luzern. Die Sauerstoff- und
Wasserfiosfwerke A.-G. Luzern veranstalten in
Verbindung mit der Kunstgewerbeschule Luzern,
vom 28 November bis 2. Dezember 1927 wie-
der einen Kurs für autogenes Schweißen und
Schneiden. Kursleitung: Herr Pros. C. F. Keel,
Direktor des Schweiz. Acetylen-Vereins.

Das Programm umfaßt das Schweißen von Eisen,
Stahl, Guß. Messing und seinen Legierungen, Aluminium,
Blech und Aluminiumguß, sowie Blei. Ferner das Schnei-
den von Eisen und Stahl. In einem besondern Vortrag
wird die fachgemäße Behandlung der Apparaturen be-

sproàn.
Wir möchten Interessenten ganz besonders darauf

aufmerksam machen, daß an diesem Kurs die neue,
noch wenig bekannte Schweißmethode zur An-
Wendung kommt, bei der mittelst rationeller Brenner-
und Zusatzmaterialhaltung eine Verbilligung der auto-
genen Schweißung von 30°/<> erreicht wird.

Am Schluß des Km ses findet eine Exkursion in die
Sauer- und Wasserstoffwerke Luzern statt, anläßlich wel-
cher das Fabrikationsoerfahren des Sauerstoffs und
Wasserstoffs erklärt wird.

Im Interesse eines erfolgreichen praktischen Unter-
richts kann nur eine beschränkte Zahl Teilnehmer berück-

sichtigt werden. Anmeldungen sind daher sofort an die

Veranstalter Zu richten, von welchen auch die ausführ-
lichen Programme bezogen werden können. Kursgeld
für 5 Tage Fr. 35.

LîtKNâV»
Ewe eingerichtete Kleinstwohnung von Franz Schu-

ster. Oktav. Verlag Englsrt à Schlosser, Frank-
fürt am Main.
Ein kleines, bescheidenes 32seitiges Heft mit einem

halben Dutzend instruktiven Zeichnungen und knapp an-
derthalb Dutzend guten Abbildungen. Als Beitrag zu
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